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Gesetzgebung: Bundesrat 
äußert sich zum Wachstums-
chancengesetz 
 
Der Bundesrat hat sich am 20.10.2023 zu 
dem von der Bundesregierung geplanten 
Wachstumschancengesetz geäußert, das 
umfangreiche Änderungen im Steuerrecht 
vorsieht (BR-Drucks. 433/23 (Beschluss)).  
U. a. wird eine Änderung für die Steuerbe-
freiung von PV-Anlagen vorgeschlagen. 
Der Bundesrat führt in seiner Stellung-
nahme u. a. aus: 
• Der Bundesrat spricht sich dafür aus, die 

Einführung der elektronischen Rechnung/  
E-Rechnung um zwei Jahre zu verschie-
ben. Er ist der Auffassung, dass auch der 
Empfang von elektronischen Rechnun-
gen erst ab dem 01.01.2027 verpflichtend 

• Härteausgleich für EPP, Kassen ohne 

TSE, Insolvenzgeld 2024 

• E-Rechnung, Fiskalvertreter, 

Überweisungen  

• Steuerfreie Zuschläge, Pflege-WG 

• Transparenzregister, u. v. m. 

sein sollte. Damit bliebe zum einen genü-
gend Zeit, um Anwendungsfragen im Zu-
sammenhang mit der elektronischen 
Rechnung zu klären und branchenspezi-
fische Besonderheiten bei der Ausgestal-
tung des strukturierten elektronischen 
Formats zu berücksichtigen. Zum ande-
ren werden durch die Neuregelung zahl-
reiche Unternehmen ihre Geschäftspro- 
zesse und IT-Systeme anpassen müssen. 

• Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetz-
gebungsverfahren zu prüfen, ob die in 
der Regelung des § 3 Nr. 72 EStG (Steu-
erbefreiung für bestimmte PV-Anlagen) 
enthaltenen Größenmerkmale als Freibe-
träge in der Hinsicht gesetzlich ausgestal-
tet werden können, dass die Einnahmen 
und Entnahmen der Photovoltaikan-
lage(n) nicht steuerbefreit sind, deren 
Leistungsvermögen zur Grenzwertüber-
schreitung führt. Eine Freibetragsregelung 
würde gegenüber einer Freigrenze den 
Fallbeileffekt vermeiden und damit die 
Akzeptanz bei Bürgern erhöhen. Gleich-
sam würde durch eine Freibetragsrege-
lung ein größerer Anreiz zur Investition 
in Photovoltaikanlagen geschaffen und 
damit ein bedeutenderer Beitrag zu der 
erforderlichen Energiewende geleistet. 

• Der Bundesrat spricht sich dafür aus, die 
geplante Steuerbefreiung gem. § 3 Nr. 
73 EStG-E zu streichen (demnach sollen 
Einnahmen aus der Vermietung und Ver-
pachtung zukünftig steuerfrei bleiben, 
sofern die Summe der Einnahmen im 
Sinne des § 21 Absatz 1 EStG eines Steu-
erpflichtigen im Veranlagungszeitraum 
insgesamt weniger als 1.000 EUR betra-
gen hat). Die Einnahmen in den für die 
Finanzämter aufwendigen Fällen liegen 
regelmäßig über 1.000 EUR. Betroffen 
von der Freigrenze sind daher allenfalls 
Fälle mit z. B. der Vermietung eines Stell-
platzes oder der privaten Verpachtung 
eines Ackers. Hier ist die Erklärung für 
Steuerpflichtige recht einfach zu erstellen 
und für die Finanzämter zu bearbeiten, 
weswegen die Bürokratieentlastung dies-
bezüglich als gering angesehen werden 
kann. 

• Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetz-
gebungsverfahren zu prüfen, ob im Zuge 
der befristeten Wiedereinführung der de-
gressiven Absetzung für Abnutzung 
(AfA) für bewegliche Wirtschaftsgüter 
der maßgebliche Faktor („das Zweiein-
halbfache des bei der Absetzung für Ab-
nutzung in gleichen Jahresbeträgen in 
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Betracht kommenden Prozentsatzes“) 
verringert werden kann. 

• Der Bundesrat begrüßt das Vorhaben der 
Bundesregierung, verfassungsrechtlich ge-
botene Maßnahmen zur Vermeidung einer 
zukünftigen „doppelten Besteuerung“ 
von Renten aus der Basisversorgung zu er-
greifen. Er weist jedoch darauf hin, dass 
die vorgeschlagenen Maßnahmen erst für 
Rentenjahrgänge ab dem Jahr 2023 grei-
fen und in der vorliegenden Ausgestaltung 
auch noch nicht ausreichen, um „doppelte 
Besteuerungen“ für alle zukünftige Ren-
tenkohorten vollständig zu vermeiden. 
Zudem können sie in einigen Fällen zu 
einer Überkompensation führen. 

• Anstelle einer Umsetzung der Klimaschutz-
Investitionsprämie durch die Finanzver-
waltungen der Länder fordert der Bundes- 
rat, diese als Zuwendung durch den Bund 
(z. B. Bundesamt für Wirtschaft und Aus-
fuhrkontrolle - BAFA) zu verwalten und 
aus dem Bundeshaushalt zu finanzieren. 
Die im Gesetzentwurf geplante Regelung 
der Klimaschutz-Investitionsprämie, die 
als steuerfremde Förderung gewährt 
würde, führt neben den finanziellen Be-
lastungen zu erheblichem Verwaltungs-
aufwand in der Steuerverwaltung. 

• Der Bundesrat fordert eine Senkung der 
Strompreissteuer auf das europäische 
Mindestmaß - in einem weiteren Schritt 
eine kurzfristig umzusetzende Reform 
der staatlich induzierten Preisbestandteile 
im Energiesektor. 

Die Stellungnahme des Bundesrates wurde 
der Bundesregierung zugeleitet, die eine 
Gegenäußerung dazu verfasst und beide 
Dokumente in die bereits laufenden Bun-
destagsberatungen nachreicht. 
 
 
Aktuelles  
 
Härteausgleich für Energiepreispauschale 
Das Bundesfinanzministerium hat dem 
Bundesverband Lohnsteuerhilfevereine (BVL) 
bestätigt, dass der sog. Härteausgleich greift, 
wenn das Finanzamt die Energiepreispau-
schale festgesetzt hat und auszahlt. 
Die meisten Arbeitnehmer haben die Ener-
giepreispauschale bereits mit ihrem Gehalt 
im September 2022 über ihren Arbeitgeber 

erhalten. Einige gingen jedoch zunächst 
leer aus, z. B. Berufstätige, die im Septem-
ber 2022 arbeitslos waren oder als Mini-
jobber in einem privaten Haushalt gear- 
beitet haben. Dabei steht jedem Berufstä-
tigen die 300 EUR Pauschale zu, der min-
destens an einem Tag im Jahr 2022 ein 
Arbeitsverhältnis hatte und zwar unabhän-
gig davon, ob es ein Minijob oder ein an-
derer Job war. 
Hierzu wird weiter ausgeführt: 
• Das Finanzamt prüft, ob Nebeneinkünfte 

inkl. der Energiepreispauschale unter der 
Härtefallgrenze von 410 EUR bleiben. Ist 
dies der Fall, werden sie vom Einkommen 
abgezogen und folglich nicht berücksich-
tigt. 

• Sind die Nebeneinkünfte inklusive Pau-
schale höher als 410 EUR, wird der Härte-
ausgleich abgeschmolzen. Kommen zum 
Beispiel insgesamt Nebeneinkünfte von 
600 EUR inklusive der Energiepreispau-
schale im Jahr zusammen, werden nur 
190 EUR als steuerpflichtig berücksich-
tigt. 

• Bei Eheleuten, die gemeinsam eine Steu-
ererklärung einreichen, verdoppelt sich 
die 410-Euro-Grenze nicht. 

• Um die 300 EUR nachträglich zu erhal-
ten, muss man lediglich die Einkünfte in 
die Formulare zur Steuererklärung eintra-
gen. Ein extra Antrag ist nicht nötig. Das 
Finanzamt gewährt die Pauschale dann 
automatisch. Nur Minijobber müssen in 
der Anlage „Sonstiges“ die Zeilen 13 und 
14 zusätzlich ausfüllen. 

• Rentner, die 2022 nebenbei jobbten, 
haben übrigens Anspruch auf eine wei-
tere Energiepreispauschale (EPP I). Die 
Pauschale (EPP II), die sie bereits über  
die Rentenversicherung erhalten haben, 
müssen die Rentner nicht mehr in ihrer 
Steuererklärung 2022 angeben. Das Fi-
nanzamt berücksichtigt diesen Betrag au-
tomatisch bei der Einkommensteuer. 

 
Nichtbeanstandungsregelung für  
Kassen ohne TSE 
Das BMF gibt eine Nichtbeanstandungsre-
gelung für die Verwendung von EU-Taxa-
metern und Wegstreckenzählern ohne 
zertifizierte technische Sicherheitseinrich-
tung nach dem 31.12.2023 bekannt (BMF, 

Schreiben v. 13.10.2023). 
Für die Verwendung von EU-Taxametern 
und Wegstreckenzählern im Sinne des  
§ 146a Absatz 1 Satz 1 AO i. V. mit § 1 Ab-
satz 2 KassenSichV, die nicht unter § 9 Kas-
senSichV fallen, ohne zertifizierte techni- 
sche Sicherheitseinrichtung gilt Folgendes: 
• Die technisch notwendigen Anpassun-

gen und Aufrüstungen sind umgehend 
durchzuführen und die rechtlichen Vo-
raussetzungen unverzüglich zu erfüllen. 
Zur Umsetzung einer flächendeckenden 
Aufrüstung wird es nicht beanstandet, 
wenn diese elektronischen Aufzeich-
nungssysteme längstens bis zum 
31.12.2025 noch nicht über eine zertifi-
zierte technische Sicherheitseinrichtung 
verfügen. 

• Die Belegausgabepflicht nach § 146 a 
Absatz 2 AO bleibt hiervon unberührt. 

• Die digitale Schnittstelle der Finanzver-
waltung für EU-Taxameter und Wegstre-
ckenzähler – DSFinV-TW – findet bis zur 
Implementierung der zertifizierten tech-
nischen Sicherheitseinrichtung, längstens 
für den Zeitraum der Nichtbeanstan-
dung, keine Anwendung. 

• Die Meldeverpflichtung nach § 9 Absatz 
3 KassenSichV für die Inanspruchnahme 
der Übergangsregelung für EU-Taxameter 
mit INSIKA-Technologie findet ebenfalls 
längstens für den Zeitraum der Nichtbe-
anstandung keine Anwendung. 

• Von der Mitteilung nach § 146a Absatz 
4 AO ist bis zum Einsatz einer elektroni-
schen Übermittlungsmöglichkeit abzuse-
hen. Der Zeitpunkt des Einsatzes der 
elektronischen Übermittlungsmöglichkeit 
wird im Bundessteuerblatt Teil I geson-
dert bekannt gegeben. 

 
Gesetzgebung: Umlagesatz für das  
Insolvenzgeld 2024 
Mit der Rechtsverordnung wird der Umla-
gesatz für das Insolvenzgeld für das Kalen-
derjahr 2024 abweichend vom gesetzlichen 
Umlagesatz (0,15 %) auf 0,06 % herabge-
setzt. Hierauf macht das Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales (BMAS) auf- 
merksam. 
Hintergrund: Das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales ist dazu ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
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eine Rechnung nach dem bekannten 
XStandard als auch nach dem ZUGFeRD-
Format ab Version 2.0.1 grundsätzlich 
eine Rechnung in einem strukturierten 
elektronischen Format darstellt, die den 
geplanten Anforderungen entspricht. 

• Das BMF äußert sich ferner auch zum 
Einsatz von EDI-Verfahren. Demnach 
würde aktuell an einer Lösung gearbei-
tet, die die Weiternutzung der EDI-Ver-
fahren auch unter dem künftigen Rechts- 
rahmen so weit wie möglich sicherstellen 
soll. Es könne jedoch aktuell nicht ausge-
schlossen werden, dass hierbei techni-
sche Anpassungen vorgenommen wer- 
den müssen. Man sei jedoch bemüht, 
den Umstellungsaufwand im Interesse 
der Wirtschaft auf das Notwendige zu 
begrenzen. 

• Der Regierungsentwurf sieht zwar für die 
Pflicht zum Ausstellen einer elektroni-
schen Rechnung eine gestaffelte Über-
gangsregelung vor. Vorsorglich weist das 
BMF darauf hin, dass nach aktuellem 
Zeitplan jedoch alle Unternehmer ab dem 
01.01.2025 verpflichtet sein werden, 
elektronische Rechnungen entgegenneh-
men zu können. 

 
Fiskalvertretung im Umsatzsteuerrecht 
Die Regelungen zur Fiskalvertretung wur-
den insbesondere aufgrund der gesetzli-
chen Änderungen durch das JStG 2019 
überarbeitet und werden in den Umsatz-
steuer-Anwendungserlass aufgenommen 
(BMF, Schreiben v. 9.10.2023 - III C 3 - S 
7395/19/10001 :003). 
Hintergrund: Seit dem 1. Januar 1997 be-
steht für ausländische Unternehmer unter 
bestimmten Voraussetzungen die Möglich-
keit, in Deutschland einen Fiskalvertreter zu 
bestellen und sich von diesem bei der Er-
füllung der umsatzsteuerrechtlichen Pflich-
ten vertreten zu lassen. Mit dem Gesetz zur 
weiteren steuerlichen Förderung der Elek-
tromobilität und zur Änderung weiterer 
steuerlicher Vorschriften (JStG 2019) v. 
12.12.2019 (BGBl. I S. 2451) wurde § 22b 
UStG, in dem die Rechte und Pflichten des 
Fiskalvertreters im Rahmen des Instituts der 
Fiskalvertretung (§§ 22a bis 22e UStG)  
geregelt werden, mit Wirkung zum 
01.01.2020 geändert. 

Fiskalvertreter sind nach § 22b Abs. 2 UStG 
nunmehr verpflichtet, neben der Umsatz-
steuer-Jahreserklärung auch vierteljährliche 
Umsatzsteuer-Voranmeldungen abzuge-
ben sowie der Umsatzsteuer-Jahreserklä-
rung als Anlage eine Aufstellung beizu- 
fügen, die die von ihnen vertretenen Un-
ternehmer mit deren jeweiligen Besteu- 
erungsgrundlagen enthält. Zudem ist mit 
dem neu eingefügten § 22b Abs. 2a UStG 
geregelt, dass die Abgabe von Zusammen-
fassenden Meldungen (ZM) durch Fiskal-
vertreter nach den in § 18a UStG genann- 
ten Voraussetzungen zu erfolgen hat. 
 
Zeitpunkt der Verein nahmung bei Über -
weisungen 
Bei Über weisungen liegt eine Verein -
nahmung des Entgelts im Sinne von § 13 
Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b UStG auch dann erst 
im Zeit punkt der Gut schrift auf dem Giro -
konto des Zahlungs empfän gers vor, wenn 
die Wert stellung (Valutierung) bereits zu 
einem früheren Zeitpunkt wirksam wird 
(BFH, Urteil v. 17.08.2023 - V R 12/22; 
veröffent licht am 02.11.2023). 
Hintergrund: Die Steuer für Lieferungen 
und sonstige Leistungen entsteht bei der 
Berechnung der Steuer nach verein -
nahmten Entgelten gemäß § 13 Abs. 1 Nr. 
1 Buchst. b UStG mit Ablauf des Voranmel-
dungszeitraums, in dem die Entgelte ver-
einnahmt worden sind. 
 
 
Einkommensteuer/ 
Lohnsteuer 
 
Steuerfreie Zu schläge für Sonntags-, 
Feiertags- oder Nacht arbeit 
Der für die Bemes sung der Steuerf reiheit 
von Zuschlägen zur Sonntags-, Feiertags- 
oder Nacht arbeit maßge bende Grund lohn 
ist der laufende Arbeits lohn, der dem 
Arbeit nehmer bei der für ihn maßge -
benden regel mäßigen Arbeitszeit für den 
jeweili gen Lohn zahlungs zeitraum arbeits -
vertraglich zusteht. Ob und in welchem 
Umfang der Grundlohn dem Arbeit nehmer 
tatsächlich zufließt, ist für die Bemes sung 
der Steuer freiheit der Zuschläge daher 
ohne Belang (BFH, Urteil v. 10.08.2023 - VI 
R 11/21; veröffent licht am 26.10.2023). 

des Bundesrates im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium der Finanzen und dem 
Bundesministerium für Wirtschaft und Kli-
maschutz zum Ausgleich von Überschüs-
sen oder Fehlbeständen unter Berücksichti- 
gung der Beschäftigungs- und Wirtschafts-
lage einen abweichenden Umlagesatz je-
weils für ein Kalenderjahr zu bestimmen. 
Da die Rücklage die durchschnittlichen 
jährlichen Aufwendungen der vorherge-
henden fünf Kalenderjahre übersteigt, lie-
gen die Voraussetzungen für einen niedri- 
geren Umlagesatz für das Jahr 2024 vor. 
Der Umlagesatz für das Kalenderjahr 2024 
wird durch Rechtsverordnung auf 0,06 % 
festgesetzt. 
Der Anspruch der Arbeitnehmer auf Insol-
venzgeld wird durch eine von den Arbeit-
gebern zu zahlende monatliche Umlage 
finanziert. 
 
 
Umsatzsteuer 
 
BMF gibt Vorabhinweise zur E-Rechnung 
Mit dem Wachstumschancengesetz wer-
den die Regelungen zur Einführung der 
elektronischen Rechnung für inländische 
B2B-Umsätze im UStG verankert. Das BMF 
hat bereits vor Abschluss des parlamenta-
rischen Gesetzgebungsverfahrens erste 
Hinweise dazu verlautbaren lassen, ob die 
bereits bekannten Formate XRechnung 
und ZUGFeRD die Anforderungen an eine 
elektronische Rechnung erfüllen. 
Hintergrund: Nach aktuellem Sachstand 
soll eine E-Rechnung eine Rechnung sein, 
die in einem strukturierten elektronischen 
Format ausgestellt, übermittelt und emp-
fangen wird und eine elektronische Verar-
beitung ermöglicht. Sie muss der euro- 
päischen Norm für die elektronische Rech-
nungsstellung und der Liste der entspre-
chenden Syntaxen gemäß der Richtlinie 
2015/55/EU vom 16.04.2014 entsprechen 
(§ 14 Abs. 1 Satz 3 f. UStG-E). 
Das BMF führt hierzu aus: 
• Das BMF und die obersten Finanzbehör-

den der Länder haben frühzeitig die 
Frage erörtert, ob ein hybrides Format die 
geplanten gesetzlichen Anforderungen 
erfüllen wird. Sie sind zu dem Ergebnis 
gekommen, dass insbesondere sowohl 



Hintergrund: Nach § 3b Abs. 1 EStG sind 
Zuschläge, die für tatsächlich geleistete 
Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit 
neben dem Grundlohn gezahlt werden, 
unter bestimmten Voraus setzungen steu-
erfrei. Grundlohn ist der laufende Arbeits-
lohn, der dem Arbeitnehmer bei der für ihn 
maßgebenden regelmäßigen Arbeitszeit 
für den jeweiligen Lohnzahlungs zeitraum 
zusteht; er ist in einen Stundenlohn umzu-
rechnen und mit höchstens 50 EUR anzu-
setzen (§ 3b Abs. 2 Satz 1 EStG). 
 
Unter bringung in einer Pflege-WG 
Aufwendungen für die krankheits-, pflege- 
und behin derungs bedingte Unter bringung 
in einer dem jeweiligen Landes recht unter -
liegen den Wohn gemein schaft sind als 
außer gewöhn liche Belastung zu berück -
sichtigen (BFH, Urteil v. 10.08.2023 - VI R 
40/20; veröffent licht am 19.10.2023). 
Hintergrund: Nach § 33 Abs. 1 EStG wird 
die Einkommen steuer auf Antrag ermäßigt, 
wenn einem Steuer pflichtigen zwangs läufig 
größere Aufwen dungen als der über -
wiegenden Mehrzahl der Steuer pflichtigen 
gleicher Einkommens verhältnisse, gleicher 
Vermögens verhältnisse und gleichen Fami-
lien stands erwachsen (außer gewöhnliche 
Belastung). Aufwen dungen erwachsen 
dem Steuer pflichtigen zwangsläufig, wenn 
er sich ihnen aus rechtlichen, tatsäch lichen 
oder sittlichen Gründen nicht entziehen 
kann und soweit die Aufwen dungen den 
Umständen nach notwendig sind und 
einen angemes senen Betrag nicht über -
steigen (§ 33 Abs. 2 Satz 1 EStG). 
 
 
Sonstiges 
 
Regierung gibt Auskunft über Transpa-
renzregister 
Im Transparenzregister waren zum Stichtag 
31.08.2023 1.761.695 Rechtseinheiten ein- 
getragen. Das geht aus der Antwort der Bun- 
desregierung (BT-Drucks. 20/8480) hervor. 
Das Transparenzregister war im Jahr 2017 
in Deutschland eingeführt worden. Es soll 
dabei helfen, den tatsächlichen Eigentümer 

eines Unternehmens zu identifizieren und 
zu mehr Transparenz bei komplizierten Ei-
gentümerstrukturen, Firmengeflechten und 
Finanzflüssen beitragen. Ob das Transpa-
renzregister diese Wirksamkeit entfalten 
kann, hängt stark davon ab, wie vollstän-
dig und exakt die Eintragungen der eintra-
gungspflichtigen Rechtseinheiten sind, aber 
auch davon, wie das Transparenzregister 
geführt wird und ob die Richtigkeit der Ein-
träge kontrolliert wird. 
Im aktuellen „Entwurf eines Gesetzes zur 
Verbesserung der Bekämpfung von Finanz-
kriminalität“ des BMF werden weitere Maß- 
nahmen vorgesehen, um die Qualität der 
im Transparenzregister hinterlegten Daten 
zu verbessern. Zudem soll ein Immobilien-
transaktionsregister eingerichtet werden, 
um die Transparenz im Immobilienbereich 
i. S. einer verbesserten Bekämpfung von 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 
sowie einer effektiveren Sanktionsdurch-
setzung zu fördern. 
Es wird u. a. weiter ausgeführt: 
• Am 30.06.2023 endete die Verfolgungs-

freiheit für die im Transparenzregister 
eintragungspflichtigen GmbHs. Tatsäch-
lich waren im vergangenen Jahr mit 
Stand zum 17.01.2022 von 1.476.816 
eintragungspflichtigen GmbHs lediglich 
740.649 eingetragen – damit lag für 
knapp die Hälfte aller GmbHs keine Ein-
tragung vor. 

• Nachdem Bußgelder für die eintragungs-
pflichtigen Gesellschaften mehrmals aus-
gesetzt worden waren, werden diese nun 
für GmbHs bei Nichteintragung seit dem 
01.07.2023 erhoben. Für die Komman-
ditgesellschaften (KGs) endet die Frist 
erst zum Ende des Jahres 2023. 

• Zudem endete die Frist für die Übermitt-
lung der Grundbuchdaten an den Bun-
desanzeiger am 31.07.2023. Die Ver- 
knüpfung zwischen Grundbuchdaten und 
Transparenzregister war durch das Sank-
tionsdurchsetzungsgesetz II im Herbst 
2022 geschaffen worden. Sie ist ein 
wichtiger Schritt für einen transparente-
ren Immobilienmarkt und schafft eine 
zentrale Abfragemöglichkeit. 
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b.b.h. Intern 
 
Einladung zur Mitgliederversammlung 
Die ordentliche Mitgliederversammlung 
des b.b.h. Bundesverbandes selbständiger 
Buchhalter und Bilanzbuchhalter e.V. wird 
am 14.12.2023 um 18.00 Uhr in 84568 
Pleiskirchen, Hofmark 2, mit nachfolgender 
Tagesordnung einberufen: 
1. Eröffnung und Begrüßung; Feststellung 

der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, 
Beschlussfähigkeit, Anwesenheit der 
Mitglieder.  

2. Bericht des Vorstandes. 
3. Bericht des Rechnungsprüfers über den 

Jahresabschluss 2022.  
4. Beschlussfassung über die Entlastung 

des Vorstandes. 
5. Wahl eines Rechnungsprüfers. 
6. Verschiedenes. 
Mitglieder, die an der Mitgliederversamm-
lung teilnehmen, müssen mindestens 14 Tage 
vor dem Termin der ordentlichen Mitglie-
derversammlung schriftlich ihre Teilnahme 
ankündigen. Die Teilnehmer erhalten eine 
schriftliche Anmeldebestätigung, die bei 
der Mitgliederversammlung vorzulegen ist 
(§ 7 Nr. 12 der b.b.h.-Satzung). Die b.b.h.-
Geschäftsordnung ist zu beachten.

Kopien und sonstige Reproduktionen dürfen nur mit 
Genehmigung des b.b.h. erstellt werden.

SEMINARE DEZEMBER 2023 
„Aktuelle Buchungsfälle“ 

9:00 - 12:00 

„Umsatzsteuer 2023/2024“  

13:30 - 16:30

Anmeldung über www.bbh-fortbildung.de

Berlin                        Fr.      01.12.23 

Hamburg                  Mi.    06.12.23 

Köln                         Di.     05.12.23 

Rosenheim               Fr.      08.12.23


